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Gemeindeamt Bad Häring 
Bezirk Kufstein 

 
 
 
 
 
 
 

Kundmachung 
Gefahrenzonenplan Bad Häring (Auflage) 

 
 
Der Entwurf des Gefahrenzonenplanes für die Gemeinde Bad Häring wurde fachlich von der 
Wildbach- und Lawinenverbauung (Gebietsbauleitung Östliches Unterinntal) vorgeprüft und 
liegt in der Zeit vom 
 

27. August 2010 bis zum 27. September 2010 
 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt Bad Häring zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Personen, die in der Gemeinde Bad Häring ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträgern, die in der 
Gemeinde Bad Häring eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, innerhalb 
der Kundmachungsfrist (4 Wochen) eine schriftliche Stellungnahme bei der Gemeinde Bad Häring 
einzubringen. 

 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
F. d. R. d. A.: 
Werner Drexler Hermann Ritzer 
 
 
Kundmachungsvermerk Amtstafel: 
Anzuschlagen vom 26.08.2010 bis einschließlich 27.09.2010 

 
Amtsleiter Werner Drexler 

Dorf 90 

A-6323 Bad Häring 

Telefon 05332/761 58 

FAX 05332/761 58-10 

UID-Nr.ATU 40 10 17 05 

DVR-Nr. 0430161 

 amtsleiter@bad-haering.tirol.gv.at 


